
Staats- und Rechtswissenschaft „Walter Ulbricht“ und 
der rechtswissenschaftlichen Sektionen der Universi
täten durch erfahrene Praktiker und durch die Bereit
stellung entsprechender Materialien Unterstützung er
halten wird.

»

Beim 2. Zivilsenat des Obersten Gerichts wurde ein 
Konsultativrat für Urheberrecht gebildet. Dessen kon
stituierende Sitzung fand am 13. Oktober 1970 unter 
Vorsitz von Oberrichter Dr. Cohn statt.
Der stellvertretende Vorsitzende des Konsultativrates, 
Prof. Dr. habil. Püschel (Sektion Rechtswissenschaft 
der Humboldt-Universität Berlin), referierte über das 
Thema „Urheberrechtliche Probleme der Entwicklung 
des Hochschulwesens der DDR in der Weiterführung 
der 3. Hochschulreform“. In dem Referat wurden Ent
wicklungstendenzen des Prozesses der Vergesellschaf
tung geistig-schöpferischer Arbeit im Hochschulwesen 
der DDR in ihren Konsequenzen für die Anwendung 
des neuen Urheberrechts in hochschul-, arbeits- und 
zivilrechtlichen Beziehungen erörtert, unter besonde

rer Berücksichtigung der bisherigen Ergebnisse der 
Rechtsprechung auf diesem Gebiet.
Unter diesem grundsätzlichen Aspekt standen im Re
ferat im einzelnen drei Problemkreise im Mittelpunkt:
1. der Werkbegriff im sozialistischen Urheberrecht,
2. die wissenschaftsorganisatorischen Aufgaben der 
Rationalisierung und Intensivierung der geistigen Ar
beit in ihren urheberrechtlichen Auswirkungen auf 
Information und Dokumentation im Hochschulwesen,
3. das Auftragswesen in der Hochschulforschung als 
Instrument der Planung und Leitung der wissenschaft
lichen Arbeit nach den Grundsätzen des Staatsratsbe
schlusses vom 3. April 1969 über die Weiterführung 
der 3. Hochschulreform und die Entwicklung des Hoch
schulwesens bis 1975.
In der Diskussion wurde besonders zu dem Rechtsver
hältnis von Autor, Hochschule und Auftraggeber in der 
Auftragsforschung Stellung genommen. Es wurde u. a. 
ein wirksamer hochschul- und vertragsrechtlicher 
Schutz gegen unbefugte Veröffentlichungen von For
schungsergebnissen gefordert.

Rechtsprechung
Strafrecht
§ 158 StGB; § 16 der АО über die Bedingungen für 
die Lieferung von Elektroenergie und Gas an Haushalt
abnehmer und sonstige private Abnehmer vom 31. Ja
nuar 1961 (GBl. II S. 69).
1. Der Begriff „Sachen“ i. S. des § 158 StGB erfaßt 
auch elektrische Energie.
2. Bei der Berechnung des- durch unberechtigte Ent
nahme von elektrischer Energie verursachten Schadens 
ist die tatsächlich entnommene Energiemenge festzu
stellen; auf der Grundlage exakter Vergleichsunter
lagen ist eine Schätzung zulässig.
Die für zivilrechtliche Ansprüche bedeutsamen Be
rechnungsgrundsätze nach § 16 der АО über die Bedin
gungen für die Lieferung von Elektroenergie und Gas 
dürfen in Strafverfahren nicht der Ermittlung der 
Schadenshöhe zugrunde gelegt werden.
BG Frankfurt (Oder), Urt. vom 25. August 1970 — II 
BSB 188/70.

Das Kreisgericht verurteilte den Angeklagten wegen 
mehrfachen Vergehens des Diebstahls sozialistischen 
Eigentums gemäß §§ 158, 161 StGB zu einer Freiheits
strafe und zur Zahlung von Schadenersatz in Höhe von 
1 562,64 M. Der Entscheidung liegen im wesentlichen 
folgende Feststellungen zugrunde:
Am 3. März 1968 wurde dem Angeklagten die Strom
zufuhr gesperrt, weil er die Rechnungen für die Ab
nahme elektrischer Energie nicht bezahlt hatte. Kurz 
danach löste der Angeklagte die Zählerverplombung, 
überbrückte die unterbrochene Hauptleitung und be
zog aus dem Stromnetz elektrische Energie. Das wurde 
am 24. März 1969 bemerkt. Daraufhin wurde der Zäh
ler erneut verplombt. Trotz Belehrung entfernte der 
Angeklagte kurze Zeit danach wiederum die Verplom- 
bung und überbrückte die Hauptleitung. Am 6. März 
1970 wurde diese Handlung aufgedeckt. Nach der Be
rechnung des Energieversorgungsbetriebes beträgt der 
durch die unberechtigte Stromentnahme verursachte 
Schaden für die Zeit vom 4. März 1968 bis zum 6. März 
1970 1 562,64 M.
Gegen die Entscheidung des Kreisgerichts richtet sich 
die Berufung des Angeklagten, die zur Aufhebung des 
Urteils führte.

Aus den G r ü n d e n :

Die Auffassung der Berufung, daß es sich bei der vom 
Angeklagten entnommenen Energie nicht um eine 
Sache i. S. des § 158 StGB handelt und der Angeklagte 
demzufolge nicht wegen Diebstahls verurteilt werden 
könne, ist fehlerhaft. Mit den Bestimmungen des 5. Ka
pitels des StGB wird das sozialistische Eigentum in 
seiner Gesamtheit geschützt. Es kann dabei keine Rolle 
spielen, in welcher materiellen Form sich dieses Eigen
tum verkörpert. Von dem Begriff der Sache wird des
halb auch elektrische Energie erfaßt. Der Hinweis der 
Berufung auf § 90 BGB geht in diesem Zusammen
hang fehl. Diese Bestimmung hat für die strafrechtliche 
Beurteilung der Handlung des Angeklagten keine Be
deutung.
Das Kreisgericht ist bei der strafrechtlichen Beurtei
lung der Tat des Angeklagten von der Menge der un
berechtigt entnommenen Energie ausgegangen, die der 
Energieversorgungsbetrieb als Schaden berechnet hat. 
Dabei hat es außer Betracht gelassen, daß diese Be
rechnung auf der Grundlage des § 16 der АО über die 
Bedingungen für die Lieferung für Elektroenergie und 
Gas an Haushaltabnehmer und sonstige private Abneh
mer vom 31. Januar 1961 (GBl. II S. 69) vorgenommen 
wird. Eine derartige Berechnung kann aber nur die 
Grundlage für die Festsetzung der Höhe des Schaden
ersatzes aus dem Liefervertrag sein. Insoweit hat diese 
Berechnungsgrundlage zwar zivilrechtliche Bedeutung, 
kann jedoch der strafrechtlichen Beurteilung nicht zu
grunde gelegt werden. Im Strafverfahren ist vielmehr 
mit Hilfe der zulässigen Beweismittel die Höhe des 
durch die Straftat verursachten Schadens, hier also 
die Menge der entnommenen Energie, exakt festzustel
len. Es kommt also darauf an, den tatsächlichen Ener
gieverbrauch durch den Angeklagten in dem entspre
chenden Zeitraum zu erforschen, wobei auf der Grund
lage konkreter Vergleichsmerkmale auch eine Schät
zung der verbrauchten Menge möglich ist.
Eine solche Beweisführung wird das Kreisgericht nun
mehr nachzuholen haben. Es ist festzustellen, wie hoch 
der Energieverbrauch des Angeklagten in den Jahren 
1966/67 gewesen ist und welche elektrischen Geräte er 
in dieser Zeit benutzte, da sich daraus wesentliche 
Hinweise für die Menge der unberechtigt entnomme
nen Energie ergeben. Dabei wird auch der Frage nach-
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